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Bekanntmachnng,
betreffend das öffentliche Fuhrwesen.

Auf Grund der 88 37 »nd 76 der Reichs-
gewerbcordnungund der §§ 5 und 6 der Aller¬
höchsten Verordnung vom 20.September 1867 über
die Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen
Landestheilen, sowie auf Grund der §8 143 und
144 des Gesetzes über die allgemeine Landcs-
verwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zu¬
stimmung des Magistrats unter Aufhebung der
Polizei-Verordnung vom1. April 1888, betreffend
das öffentliche Fuhrwesen und die dieselbe ab-
änderndc Polizei-Verordnung vom 2. Dezember
1889, sowie der die letztere abündcrnde Polizei-
Verordnung vom 31. Oktober 1890 für den Umfang
de« Polizeibezirks der Stadt Wiesbaden folgende
Polizei-Verordnung erlassen: »

Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen

dürfen nur solche Wagen zu Jedermanns Gebrauch
in Betrieb gesetzt werden, welche den in dieser
Verordnung für das Droschkcnfubrwcrk gegebenen
Bestimmungen entsprechen. Außerdem kann die
Kgl.Polizeidirection bei besonderen Veranlassungen
die Aufstellung von Gesellschaftswagcn auf den
dazu ausdrücklich angewiesenen öffentlichen Plätzen
und unter den jedesmal besonders vorzuschreibcnbcn
Bedingungen gestatten.

Wer auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Droschken zu Jedermanns Gebrauch gewerbsmäßig
in Betrieb setzen will, bedarf hierzu der polizei¬
lichen Conceision und muß die Bedingungen, unter
welchen die letztere ertheilt ist, genau einhalten.
Bei Droschkenvereinen muß nicht nur der Verein
als solcher, sondern auch jedes Mitglied des Vereins
besonders concessionirt sein.

Droschke,«fuhrwerk.
» . Beschaffenheit der Droschken.

8 2. Die Droschken müssen in gefälliger Form
Sauerhaft und bequem gebaut, sauber lackirt, an¬
ständig ausgeschlagen, gut gepolstert sein und stets
m reinlichem Zustande erhalte» werden.

Keine Droschke darf eher in Betrieb gesetzt
werden, bis sie von der Polizeidirection geprüft
und mit der ihr von letzterer zngethcilten Nummer
versehen ist. Die letztere muß zu beiden Seiten
des Bockes mit schwarzer Oelsarbe auf weißem
Grunde in 8 Centimeter hohen Zahlen aufgemalt
und für Jedermann deutlich sichtbar sein. Wo der
Bauart einer Droschke wegen die Ausmalung der
Numnier zu beiden Seiten des Bockes nicht oder
nicht mit hinlänglicher Deutlichkeit erfolgen kanH,
muß statt dessen eine metallene Nnmmerplattc an
der äußeren Seite der beiden Laternenhalter ange¬
nietet werden. Auf den Glasscheiben der zwei
Droschkenlnternen, welche auch bei Tage an der
Droschke sich befinden müssen, müssen die Nummern
in schwarzer Oelsarbe deutlich und sauber aufge-
malt sein. Die Nummern und Nnmmerplattc»
müssen den im Büreau der Kgl. Polizeidirection
ausliegendcn Proben entsprechen.

Zum Zwecke der Benutzung einer Droschke bei
besonderen feierlichen Gelegenheiten, wiez. B. bei
Hochzeiten oder Begräbnissen, ist cs gestattet, die
Nummern der Droschken zu verdecken und Laternen
ohne Nunlmern anfzustecken.

Bei Schlittenbahnendürfen statt der Droschken
Schlitten in Betrieb gebracht werden, auf welche
die für die Droschken gegebenen Bestimmungen
Anwendung finden. In jedem Schlitten muß zur
Benutzung für die Fahrgäste eine anständige, dunkle
Decke vorhanden sein.

Die Gespanne der Schlitten müssen mit hell-
tönendem Schellengeläute versehen sein.

In jeder Droschke ist an geeigneter, deutlich
sichtbarer Stelle ein dem Droschkenbesitzcrvon der
Kgl. Polizeidirection ausgehändigter, mit der be¬
betreffenden Droschkcnnummer versehener, amtlich
abgestempeltcr Tarif zu bcsestigen.

In der Zeit zwischen der ersten Stunde nach
Sonnenuntergang und der letzten Stunde vor
Sonnenaufgang darf keine Drösche ohne2 hell-
brennende Laternen fahren, welche zu beiden Seilen
des Bockes anzubringen sind,
i». Beschaffenheit der Pferde und Geschirre.

8 3. Die Droschkenpserde müssen kräftig, zum
Dienst geschickt und von schädlichen Fehlern frei
sein, die Geschirre müssen daucrhast, von gutem
Ansehen und völlig unversehrt sein.

Als schädliche Fehler sind besonders anzusehen:
Ansteckende Krankheiten, Lahmheit, Struppicrtheit,
offene Wunden, Koller, Stetigsein, Blindheit auf
einem oder beiden Augen, ekelerregender Ansschlag,

c. Anzug der Kutscher.
8. 4. Während des Dienstes auf öffentlichen

Straßen oder Plätzen haben die Kutscher einen
schwarzen runden Chlinderhut von mindestens
18 Centimeter Höhe und einen dunklen Anzug zu
tragen, welche stets in sauberem und gutem Zu¬
stande erhalten werden müssen.

Bei schlechtem Wetter dürfen aus Wachstuch
gefertigte Chlinderhüte von gleicher Höhe getragenwerden.

<i. Autzerdienststeltung der Droschken.
8 5. Droschken, deren Beschaffenheit, Aus¬

stattung oder Bespannung sich nicht in der vor¬
stehend augeordncten Versassung befindet, oder
deren Kutscher nicht mit dem vorgeschriebencn An¬
zuge in gutem Zustande bekleidet sind, werden
durch die Exekutivpolizeibeamten mittelst Abnahme
des Tarifs und Fahrscheins außer Dienst gestellt,
und dürfen nicht eher wieder in Betrieb gesetzt
werden, bis die Ursache der Außerdienststellung
beseitigt und die Fahrerlaubniß durch Wicdcr-
anshändigung des Tarifs und Fahrscheins von
Seiten der Polizeidirection wieder ertheilt ist.

Wer eine Droschke zurückzichen will, hat dies
der Kol.Bolvrechirectiou aiiLNAeigen. An Stelled-r

zurückzuzichenden darf eine andere, von der Polizei-
direction als den Bestimmungen des 82 enlsprcäicnd
erklärte Droschke in Betrieb gesetzt werde», sobald
die Nummern ans der zurückzuzichenden Droschke
gelöscht sind. Die Löschung der Nummern aus der
zurückzuzichendenDroschke kann unterbleiben, wenn
cs sich nur um eine ganz vorübergehende Zurück¬
ziehung handelt.

e . Pflichten der Conccssionare.
8 6. Jeder Coucessionar ist verpflichtet, von

jeder Veränderung seiner Wohnung und des Lokals,
>vo seine Wagen uud̂ Pfcrde stehen, der Polizei-
direction binnen 24 Stunden Anzeige zu niachen.
Auch die Mitglieder eine? DroschkenvercinS sind zu
dieser Anzeige verpflichtet.

Die gleiche Verpflichtung erstreckt sich auf die
Droschkenkutscherbezüglich jeder Veränderung ihrer
Wohnung.

8 7. Die Concessionare dürfen sich nur solcher
Kutscher zum Fahren der Droschken bedienen,
welche mit dem polizeilichen, auf den Namen des
Inhabers und die Nummer der von ihnen zu
iUhreiiden Droschke lautende» Erlaubnißscheinc
hierzu(Fahrscheine) versehen sind.

Concessionare, welche ihre Droschken selbst
lahrcn wollen, müssen den au die Droschkenkutscher
gestellten Anforderungen genügen, und sind allen
in dieser Polizeivcrordnnngbezüglich der Droschken¬
kutscher enthaltenen Bestimmungen unterworfen.
<88 10 und 11.)

8 8. Der Coucessionar, bei Droschkenvereincn
das betreffende Mitglied des Vereins, ist dafür
verantwortlich, daß seine Fuhrwerke und Pferde
den Vorschristen dieser Polizeivcrordnnng ent¬
sprechen, daß die Kutscher vorschristsmäßig bekleidet
sind, daß die Droschken wohl gereinigt aussahren
und der mit der Nummer versehene und polizeilich
abgestcmpelte Tarif in der Droschke befestigt ist.

Nach erfolgter Ausfahrt ist der Droschken¬
kutscher dafür verantwortlich, daß der Tarif an
geeigneter, deutlich sichtbarer Stelle angebracht ist.

Die Concessionare sind verpflichtet, ihre
Droschken zu allen Tages- und Nachtstunden nach
Anordnung der Königlichen Polizeidirection auf
den Halteplätzen zu gestellen(siehe8 13).

8 9. Jeder Coucessionar, bei Droschkenvereinen
das betreffende Mitglied, welches Kutscher hält, ist
verpflichtet, ein Vcrzcichniß derselben mit Angabe
des Vor- und Zunamens, des Alters, der Woh¬
nung und des Geburtsortes, des Datums des
Dienst- Ein- und Austritts, solvie der Nummer
der Droschke, welche der Kutscher fährt, ordnungs¬
mäßig zu führen. Jeder Eintrag, sowie jede Ver¬
änderung in diesen, Vcrzcichniß ist ans der Polizei¬
direction innerhalb 24 Stunde»anznmelden. Dieses
Verzeichniß ist jedem Polizeibeamten auf Erfordern
jeder Zeit vorzulegeu.
ff. Oualification und Pflichten der Kutscher

im Allgemeinen.
8 10. Kein Kutscher darf die Führung einer

Droschke eher übernehmen, bis ihm der im 8 7 er¬
wähnte Fahrschein ertheilt ist. Diesen Fahrschein
hat der Kutscher während des Dienstes stei? bei
sich zu führen»nd den Exekntivpolizei-Bcamteu auf
Verlangen vorzuzcigen.

8 11. Zur Erlangung des Fahrscheins sind
unbedingt erforderlich: der Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechte, körperliche Tüchtigkeit, der Nachweis
ausreichende'-Kenntniß im Fahren, in der Wartung
und Pflege der Pferde,Kenntniß,der Bestimmungen
dieser Verordnung, wie der Bestimmungen übcr
den Fährverkehr' im Allgemeinen, ausreichende
Lokalkenntnisse und der Nachweis eines Dienstes
bei einem Coucessionar.

Personen, welche diese» Anforderungenzwar
cntiprechen, aber zum Trünke oder zu Aus¬
schreitungen neigen, oder wegen Verbrechen oder
Vergehen wider das Eigenthnm oder die Sittlich¬
keit oder das Leben, oder wegen fahrlässiger
Körperverletzung in Ausübung des Berufes als
Kutscher oder sonst wiederholt wegen Körper¬
verletzung bestraft sind, kann die Ertheilung des
Fahrscheines versagt werden.

Kutschern, welche den von der Polizeibehörde
gestellten Anforderungen nicht mehr genügen, ins¬
besondere solche, welche sich dem Trünke ergeben,
zu begründeten Beschwerden des Publikums wegen
Unhöflichkeit, unangemessenen Benehmens oder
llcberforderungen Veranlassung geben, oder welche
sonst den Vorschriften dieser Polizeiverordnnng
oder andcrcn polizeilichen Vorschriften wiederholt
zuwidergehandclt haben, wird der Fahrschein ent¬
zogen.

8 12. Jeder Kutscher ist verpflichtet, während
des Dienstes stets bei sich zu führen und den
Exekutivpolizei-Beamten, sowie den Fahrgästen ans
Verlangen vorzn-eigen:

1. den ihm ertheilten Fahrschein,
2. eine richtig gehende Taschenuhr,
3. ein Exemplar dieser Polizciverordnung.
4. eine ausreichende Anzahl Fahrmarkcn

(inindcsteiis6 Stück),
5. ein Exemplar der allmonatlich aufznstelle»-

den Ucbersicht über die Besetzung der Halte¬
plätze mit Droschken.

g.  Dienstzeit der Droschken.
8 13. 1. Die Kutscher sind verpflichtet, so

lange sie auf den Wartevlützen halten̂ odcrJobald
sie mit unbesetzter Droschke auf den Straßen be¬
troffen werden— letzterenfalls sofern sie nicht den
Nachweis führen können, daß sie wegen Beschaffen¬
heit des Materials oder ivegen einer anderweit
ansziifülirenden Bestellung die Fahrt nicht über¬
nehmen können— Jedermann die Benutzung ihrer
Droschken zu gestatten und dürfen keine tarismäßige
Fahrt verweigern, auch nicht, wen» sie zu einer
Fahrt an die Wohnung des Fahrgastes bestellt
werden. Hat der Kutscher eine Fahrt angenommen,
d-reu Aû sühruna ei» '"'Uer«' folgen soll, iaK-cst

er ohne Zustinnnnng des Bestellers dieselbe nicht
einem andcrcn Kutscher übertragen.

2. In den Monate» März und September
jeden Jahres bestimmt die Königliche Polizei¬
direction durch öffentliche Bekanntmachung, in
welcher Zahl und zu welcher Zeit die Droschken-
dalteplätze vom1. April bczw. 1. Oktober ab mit
Droschken zu besetzen sind. In dieser Bekannt¬
machung wird die Besetzung einiger besonders be-
zcichncten Hnltcplätze mit Droschken ungeordnet,
deren Gestellung nach einer allmonatlich auszu-
stellcnd«» Ucbersicht, von welcher jeder Droschken¬
kutscher ein Erewplar bei sich führen muß, zu cr-
solgcn hat. Zur rechtzeitigen Gestellung dieser
Droschke» aus den Halteplätzen sind die Droschken-
bcsitzer bezw. die Führer der Droschken verpflichtet.

3. Zur Beförderung von Leichen nach de»
Friedhöjcn oder zur Beförderung von Personen,
ivclche an ansteckenden Krankheiten leiden, dürfen je¬
doch die Droschken nicht benutzt werden. Ebenso kann
den Betrunkenen oder solchen Personen, von welchen
eine Verunreinigung der Droschken zu besorgen ist,
die Fahrt verweigert werden. Ohne Zustimmung
des Fahrgastes darf dritten Personen die Mitfahrt
nicht gestaltet werden.

4. Das Anreden der Fahrlustigen, um sie zur
Wahl einer Droschke zu bewegen, ist verboten.

5. Fahrten, welche, die Rückkehr nach Wies¬
baden eingerechnet, längere Zeit in Anspruch nehmen
als 2 Stunden, brauchen die Kutscher vom1. Okt.
bis 1. April nur bis 3 Uhr Nachmittags, vom
1. April vis 1. Okt. nur biö 5 Uhr Nachmittags
anzunehmcn, auch brauche» sie überhaupt keine
Fahrten anzunchmen, deren Zeitdauer sie über
11 Uhr Abends in Anspruch nehmen muß. Sofern
sie aber noch nach 11 Uhr Abends auf den Halte¬
plätzen halte», sind sie auch dann verpflichtet, alle
Fahrten laut Tarif anzunehmen.

6. Nimmt in den zu 5 gedachten Fällen der
Kutscher die Fahrt dennoch an, io darf nur der
tarifmäßige Preis dafür verlangt werden.

7. Vorbcrbestellungenauf Droschken, gleich¬
viel ob sie auf den Halteplätzen und Straßen, in
den Wohnnngen der Droschkenbesitzcr oder an einem
anderen Ort gemacht werden, müssen, falls sie an¬
genommen, pünktlich ansgeführt werden.

Werden ans den Halteplätze» Vorher-
bestellniigen aus Droschken zu Fahrten gemacht,
welche während der Nachtzeit, d. i. von Abends
11 Uhr bis Morgens6 Uhr im Sommer(1. April
bis 1. Oktober) und Morgens7 Uhr im Winter
(1. Oktober bis 1. April) auszuführen sind, so
müffc» solche angenommen und pünktlich aus-
gesübrt werden.

Bei Droschken, welche für die Nachtzeit bestellt
werden, ist der dreifache, jedoch, wenn es sich um
eine Droschkenfahrt nach den Frühzllgen der Eiscn-
vahn handelt, nur der doppelte tarifmäßige Tages¬
fahrpreis zu entrichten.

i>. Verhalten ves Kutschers während
dev Dienstzeit.

Z 14. Während der Dienstzeit haben sich die
Kutscher stets nüchtern zu erhalten und sich unter¬
einander. sowie gegen das Publikum ruhig und
höflich zu betrage». Kein Kutscher darf während
des Dienstes seine Droschke verlassen oder sich in
dieselbe hincinsetzen. Wenn er die Droschke auf
kurze Zeit zu verlasse» genöthigt ist, muß er die
Aufsicht über dieselbe einer erwachsenen zuverlässigen
Person übertragen. Der Eintritt oder der Aufent¬
halt in Schanklokalen während der Dienstzeit, so¬
wie das den Verkehr hewmende Zusammcnstehen der
Kutscher auf den Straßen und Plätzen ist verboten.

Das Rauchen während der Fahrt ist, gleich¬
viel, ob die Droschke besetzt ist oder nicht, den
Kutschern untersagt.

8 15. Unbesetzte resp. unbestellte Droschken
dürfen sich nur ans den von der Polizeidirection
bestimmten Wartehlätzen aufstcllen.

8 16. Ans keinem Halteplatze dürfen sich mehr
Droschken anfstellen, als von der Königlichen Polizei¬
direction bestimmt sind. Desgleichen ist die Bestimm¬
ung, daß jich die Droschken auf demselben»eben
oder hintereinander auszustellcn haben, zu befolgen.

An Halteplätzen, bezüglich deren eine bestimmte
Besetzung mit Droschken ihrer Nummer nach nicht
vorgcichriebm ist, dürfen unbesetzte Droschken nicht
vorüberfahrcn, so lange die vorgeschricbenc Zabl
von Droschken dort noch nicht ausgcfahrcn ist,
sondern cs muß jede solche Droschke ans dem noch
nicht voll besetzten Halteplatz auffahrcn.

Das Umhcrfahren in den Straße», um Fahr¬
gäste zu erlangen, ist untersagt. Aus dem Heim¬
wege oder ans der Fahrt nach dem Halteplatz ist
stets der kürzeste Weg einzuschlagen.

8 17. Ans den Halteplätzen müssen die
Droschken, gleichviel, ob sie hinter- oder neben¬
einander aiiszufahren haben, stets einen Zwischen¬
raum von1 Meter halte», welcher bei den crstcren
von der vordersten Droschke und bei den letzteren
vom rechten Flügel an zu bemessen ist.

Das Füttern der Pferde während der Betriebs¬
zeit ist nur auf den Halteplätzen und nur aus über
den Kopf des Pferdes gehängten Bentcln oder
Gefäßen gestattet. Dazu darf nur das Gebiß aus
dem Maule des Pferdes genommen werden. Im
klebrigen darf die Bespannung, jo lange sie im
Betriebe ans der Straße ist, weder abgeschirrt, noch
die Droichkc in einen Zustand versetzt werden, der
ihren augenblicklichen Gebrauch verhindert.

Der ans den Hallcvlützen als der erste in der
Reihenfolge oder aiif dem rechten Flügel haltende
Kutscher muß zur sofortigen Abfahrt stets bereit sei».

Jedem Fahrgast ist cs unbenommen, sich ans
dem Halteplatz eine Droschke auszuwählcn. Wird
dagegen nach einer Droschke gerufen, ohne daß eine
bestimmte Droschke bezeichnet wird, s„ hat die
vorderste bczw. die Droschke des rechten Flügels
-cbrukabren.

1901.
i. Zahl Ser Ä

8 18. Der Kutscher ist nicht verpflichtet, melle
ilS 4 Personen—wobei2 Kinder unter 10 Jahren
ür einen Erwachsenen gelten und auf dem Bockt
»itfahrendc Dienstboten nicht mitzählen— in dir
Droschke anszuiichmc». Das Aufnebmen von mehr
ßersonen ist dann verboten, wenn die Kräfte des
stfcrdcs dadurch übermäßig angestrengt werden. '

u. Ausführung der Fahrt.
8 19. Bei der Fahrt hat der Kutscher det

ürzesten Weg zu nehmen, wenn ihm nicht(bei der
Seilfahrt) vom Fahrgaste ein anderer Weg vor«
>eschrieben wird. Jede besetzte Droschke hat. mit
Ausnahme der Fälle, in welchen die Fahrordnung
>aS Schrittfahren vorschreibt, im Trabe zu fahr«».

Kutscher dürfen zu einer Fahrt nicht mehr
steit gebrauchen, als bei Anwendung eines normalen
Drabcs erforderlich ist. Die Festsetzung findet
rsorderlicheN Falls auf Kosten des Schuldigen statt:

8 20. Wird eine Fahrt durch die Schuld des
Rutschers oder durch eine» in seiner Person an
>em Wagen oder Pferde sich ereignenden Unfall
»iterbrochen, so ist der Fahrgast zu einer Zahlung
licht verpflichtet, bczw. zur Zurückforderung des
icreits erlegte» Fahrgelde« berechtigt. ,f

i . Effecte» des Fahrgastes.
8 21. Der Kutscher ist verpflichtet, wahrend

rer Fahrt aus die ihm übergebenen Sachen des
Fahrgastes Acht zu habe».

Unmittelbar nach dem Anssteigen des Fahrt
zastes hat der Kutscher nachzusehen, ob von dem
Fahrgaste etwa Sachen in der Droschke zurück«
gelassen worden sind, und solche demselben sofort
ruSzuhändigeu. Im Falle dies aber wegen in¬
zwischen erfolgter Entseriiung des Fahrgastes nicht
ausführbar ist, hat der Kutscher die Fundsachen
einstweilen in Verwahrung zu nehmen und hierüber
spätestens biö zum folgenden Tage um 10 Uhr
Vormittags Anzeige bei der Königlichen Polizel-
direction zu erstatten.

»» . Tarif.
8 22. Die Droschkensahrten, sind entweder

Tourfahrten oder Zeitsahrten. Eine Tourfahrt«st
eine direktcununterbrochcneFahrtaufkürzestcm Wege
zwischen zwei der in dem Tarif bezeichneten Punkte:

Die Fahrt ist nicht als unterbrochen
anzusehen, wenn durch das Ein- und Aus¬
steigen eiucö Fahrgastes ei» Aufenthalt
von nicht länger als 2 Minuten entsteht,
Die Berechnung der Tourfahrt findet nach den ui
dem Tarif verzeichncten festen Sätzen statt. Zeit,
fahrten sind solche, bei welche» die Berechnung der
Fahrgeldes auf Grund des Tarifs nach der vcr»
wendeten Zeit stattfindet.

Die Berechnung der Zeit beginnt mit dem
Zeitpunkte, an welchem die Droschke genommen
wird und endet, sobald der Fahrgast die Droschke
nicht mehr benutzt. , t , _ . . , ,

Bei Zeitfahrten außerhalb der im Droschken«
tarif unter I A angegebenen Grenzen ist, falls du
Fahrten außerhalb dieser Grenzen beendigt werden,
der Fahrpeis für die Rückfahrt auf dem kürzesten
Wege bis zil den im Droschkcntarif unter I A an¬
gegebenen Grenzen nach den Sätzen für Zeitsahrten
zu zahlen.

Der Kutscher hat dem Fahrgast aus seiner Uhl
sofort die Zeit der Abfahrt nachzuweisen. Ebenso
hat er nach Beendigung der Fadrt,dem Fahrgaste
unter Vorzeigung der Uhr dieD ucr der ^ ahrt
zu berechnen. Sobald der Fahrgĉt die Droschke
nichi ausdrücklich für eine Zeitfahrt nimmt, wird
bei der einfache» direkten Fahrt die Taxe für
Tourenfahrten berechnet. Kutscher, welche bestellt
werden, vom Halteplatz au« ciucn Fahrgast vom
Hanse abzuholen, haben die Fahrt zum Abholeu
unentgeltlich zu leisten und dabei dem Besteller ans
dessen Wunsch die unentgeltliche Benutzung der
Droschlez» gestatten. Ist der Besteller der abzu-
holende Fahrgast selbst, so bat derselbe vom Augen,
blick der Annahme der Droschke auf dem Halteplatz
oder dort, wo die Drosckike angenommcn wird, die
Fahrt zu bezahlen. Müssen Kutscher am Haust
länger als 5 Miuuten warten, so haben sie ferner¬
hin für jeden auch nur angefangenen Zeitraum
des Wartens von 5 Minuten 20 Pfennig zu
beanspruchen. , , , „... .

Wen» bei der Zeitfahrt der Kutscher unterlaßt
dem Fahrgaste beim Ein- und Aussteigen die Uhr
unaufgefordertvorzuzeigen und ihm die Zeit nach«
zuweiscn, so ist der Fahrgast nicht schuldig. Fahr,
gcld zu bezahlen. Von Nacht« 11 Uhr bis Morgens
6 Uhr im Sommer und 7 Uhr im Winter ist dl»
doppelte Taxe zu zahle». , . ,

8 23. Das Fahrgeld ist nach dem bekannt
gemachten Tarife zu eutrichteii. Jede Ueberschrcit-
ung des Tarife« ist den Kutschern verboten,
Ebenso ist es ihnen untersagt, Trinkgelder zu
verlangen. Die Empfehlung bestimmter Hotels an
Fremde ist den Kutschern nur dann gestattet, wenn
sie von den Fremden besonders darum ersucht
werden. Auch das Annehmen von Trinkgeldern
von Seiten der Gastwirthe für das Zubringen von
Gästen ist den Klitschern untersagt. Bei Fahrten
zu Tbcalern, Concertcn, Bällen, sonstigen Ber^
anstaliungen. sowie zu Eisenbahnhösen. hat di»
Bezahlung stets beim Eiusteigen zu erfolgen nnii
muß der Kutscher da« Fahrgeld bei Antritt der
Fahrt dem Fahrgast abverlangen. Bei entstehenden
Streitigkeiten über die Höbe des zu zahlenden
Fahrgeldes wird der Betrag desselben durch dv
Polizeidirectionsestgestellt.

Für ein Kind unter 10 Jahren, auch wenii
ein solches einen besonderen Platz einnimmt, ist
Fahrgeld nicht zu entrichten, zwei solcher Kinde»
gelten einer, drei oder vier aber zwei erwachjenez
Personen gleich.

»«. Fahrmarken. >
8 24. Die Entrichtung des Fahrgeldes find«

gegen Aushändigung von Fahrmarkcn statt, auj
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»eichen die Nummer der Droschke und Wohnung
de» Droschkenbesitzers nebst Hinweisung auf den
Tarif abgedrnckt ist. Bei der Toursah.t Hot der
Kutscher die Marken dem Fahrgaste beim Ent¬
steigen unaufgefordert,n überreichen. Unterlaßt
er die«, so ist der Fahrgast nicht schuldig, Fahrgeld
zu zahlen. Wenn der Fahrgast die Fcchrmarkcn
nicht annimmt, hat-der Kutscher dieselben sofort
zu zerreißen.

o. Eiscttbahndroschken.
§ 25. Zur Beförderung der mit den Bahn¬

zügen ankoinmendcn Fremden werden von der
Polizeidirection eine Anzahl Droschken bestimmt.
Jeder Droschken-Eoncelsionar ist verpflichtet, auf
Verlangen der Polizeidirection solche Eisenbahn-
Droschken zu stellen.

Die Eisenbahndroschken werden naco einem
Tnrnu« an die Bahnhöfe und zu verfchiedcnen
Bahnzügen beordert und müssen 10 Minuten vor
Ankunft des betreffenden Zuge« im Bahnhöfe an¬
wesend sein.Andere Droschken,als die commandirten,
dürfen sich in den Bahnhöfen, um Fahrgäste ab¬
zuwarten, nicht ausstelleu.

Eisenbahndroschken, welche nach Ankunft eine«
Zuge« keine Fahrt erhalten habe», dürfen nicht
In« zum folgenden Zuge ans dem Bahnhof warten,
fall« zwischen der Ankunft dieser und des vorher¬
gehenden ein Zeitraun« von mehr als einer
Viertelstunde liegt. Mj -y

Droschken- welche Fahrgäste rc. nach deni
Dahnhofe gebracht haben, haben sich, wenn sic
nicht etwa Ikichzeitig zur Beförderung der an-
komuiendeil Passagier,-.bestimmt sind, sofort wieder
zu entfernet«. v V*

Die znm Eisenbähndienst bestimnite»Droschken
sind nicht verpflichtet,solche Fahrten anzunchinen,
deren Ausführung das rechtzeitige Erscheinen zn
den ankommenden Zügen ans den Bahnhöfen hindert.

§ 26. Die Eisenbahndroschken haben sich in
den Bahnhöfen nur au den ihnen angewiesenen
Plätzen auszustelle». Privatwagen, sowie bestellteDroschken, welche sich über diese Eigenschaft auS-
zuweisen haben, dürfen sich nicht in die Reihe der
unbestellten Droschken ansstellen, sondern müssen
die ihnen anderweit angewiesenen Plätze einnehmen.
Sobald die Ankunft des BahnzugeS signalisirt ist.
hat jeder Kutscher den Bock zu besteigen und darf
sich von demselben nicht mehr entfernen. Wird
der Kutscher, von eiuem Fahrgast angenommen,
ohne daß dieser sofort den Wagen besteigt, so hat
der letztere den Wagen mit irgend einem Gegen¬
stand (Stock. Schirm, Handgepäck) zn belegen.
Nur wenn dies geschehen ist, kann der Kutscher
anderen Fahrgästen die Fahrt verweigern.

Benn Auflegen und Abladen des Paffagier-
gepäck« hat der Kutscher, soweit ihm die« die
Leitung und Beaufsichtigung des Fuhrwerks ge¬
stattet, hilfreiche Hand zu leisten, ohne dafür de
sondere Zahlung beanspruchen zn dürfen.

Im Nebligen sind die Eisenbahndroschken
allen den die gewöhnlichen Droschken betreffenden
Bestimmungen unterworfen; ebenso haben dieselben
während ihres Aufenthaltes auf dem Bahnhofe
den Anordnungen der Polizei- und Bahnpolizei
Beamten nnweigerlich Folge zn leisten, auch
telegraphischen Bestellungen, welche von Unterwegs¬
stationen von Reisende» an den BahnhofSvorstand
ergehen und von diejrm ansgerichtct werden, zu
entsprechen.

Beaufsichtigung und Coutrolt des
öffentlichen Fuhrwesens.

§ 27; Die Beaufsichtigung und Controlc des
öffentlichen Fuhrwesens, die Schlichtung der
Streitigkeitenzwischen den Kutschern und dem
Publikum und die Prüfung und Erledigung der
Beschwerde liegt der Exekutiv-Polizei ob.

Strafen , Concessions-Entziehung.
§ 28. Sofern nicht nach allaemeinen Strassersetzen höhere Strafen verwirkt sind, werdenlebertretongen dieser Polizeiverordnung mit Geld¬

buße von1 bis 30 Mk., im Falle des Unvermögens
mit entsprechender Haft bestraft.

Mit Geldbuße nicht unter 18 Mk. wird
bestraft:

a) wer Droschken in Betrieb setzt, ohne die
im § 1 vorgeschricbene Erlaubniß erlangt
zu haben;

b) wer, dem§ 7 dieser Polizeiverordnung
Kutscher verwendet, welchen der

-Fahrschein nicht ertheilt, oder welchen
.dcrsi.be wieder entzogen ist;

so) wer, dem§ 5 dieser Polizeiverordnuns
zuwider, außer Kurs gesetztes Fuhrwerk

!>n Betrieb letzt oder fährt, ehe die
polizeilich« Erlaubniß hierzu wieder
ertheilt ist;

(D wer ohne gütigen, für seine Person
■ertheilte» Fahrschein eine Droschke fährt,
wer feinen Fahrschein verleiht, veräußert,
den Fahrschein eines andern bei sich führt,
oder wer sonstigen Mißbrauch mit einem
Fahrschein treibt.

Geldbuße nicht unter 8 Mark tritt ein
gegen Kutscher, welche sich Unhöflichkeit,
unziemliches Betragen, Uebersordcrungen
oder ungerechtfertigteFahrverweigerung
gegen das Publikum zn Schulden kommen
lassen oder den Anordnungen der Exekutiv
Polizeibeamte» nicht Folge leisten.

8 29. Entziehung der Concession wird gegen
solche der Concessionare verfügt, welche die Be¬
dingungen der ihnen erthciltcn Concession nicht
beachten oder den Bestimmungen dieser Polizei
Verordnung wiederholt zuwider handeln und ohne
Erfolg amtlich verwarnt worden sind.

8 30. Diese Polizei-Verordnung tritt mit deni
t . Dezember 1901 in Kraft und sind von diesem
Tage ab alle bisherigen, entgegenitchendenPolizei-
Verordnungen aufgehoben. *

Wiesbaden, den1. November 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz vo»«Natibor.

Bekanntmachung,
detrcffend den Droschkeittarif.

Mit Zustimmung des Magistrat« tritt an
Stelle des in dem„Rhein. Kurier" No 159, Abend¬
ausgabe vom9.Juni 1899 veröffentlichten Drofchken-
tarifs vom 30. Mai 1899 der nachstehende
Droschkeittarif an»1. Dezember 1801 in Kraft,

i . Tonrfahrte ».
Eine Donrsahrt ist nicht als unterbrochen an-

juschcii. wenn durch da? Ein- und AuSsteigcn
eines Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht länger
als zwei Minuten entsteht.

Kutscher, welche bestellt werden, vom Halte¬
platz aus einen Fahrgast vom Hanse abzirholen,
haben die Fahrt zum Abbolen uiicntgelilich zn
leisten und dabci dem Bestelle: ans dessen Wunsch
die unentgeltliche Benutzung der Droschke zn
gestatten. Ist der Besteller der abznholendc Fahr¬

gast selbst, so hat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke auf dem Halteplatz oder dort,
wo die Droichke angenouimen wird, die Fahrt zu
bezahlen. Müssen Kutscher am Hause länger al»
fünf Minuten warten, so haben sie fernerhin sur
jeden auch nur angesangenen Zeitraum des Wartens
von fünf Minuten 20 Pf . zu beanspmchen.
V Fahrten i»»nerhalb der Stadt und Land¬
häuser und zwar bis zu folgenden Punkten:

a. im Nerothal bis zur Nerobergstraßc.
ausfchl. der letzteren,

b. Kapellenstraße bis zur Ecke des Thor-
bergweges,

c. Idsteinerstratze bis zur Ecke der project.
Ringstraße(jetzt zwischen No. 3 und No.5),

<l. Eonnenvergerstrasie bis zu der, der
, Sadt zunächst gelegenen Grenze der Kroneu-
* brancrei,

Parkstraße bis zur Eck- des Parkwege«,
Bierstadtersteatze bis einschl.der Alwinen-
und SolinSstraßc, sowie der Sophienstraße,
Frankfnrtcrstratze dir zum Haingrabcn,
einschließlich der Lanaenbcckstraße,
Mainzerstraßc bis zum Eisenbahn-
Uebergange.

j. SchlachthausstrasiebiSzumSchlachthause
k. Biebricherstratze bis zur Möhringstraße,

einschließlich letziercr,
l. Schiersteinerstratze bis zur diesseitigen

Grenze de« Exerzierplatzes,
in. Dotzheimerstrasie bis zum Fahrweg»ach

der Wellritzmühlc, nächst dem städtischen
Bullenstall,
Lahnstraße bis znm Hanse No. 3,
Aarstraße bis zur Schleifniülile.
Watkmnhlstraße bis zur Bachmayerstr..
Platterstraße bis zur Mündung der
der Rothstraße.

Einlp.
Mk. Pf.

60

s.
f.

h.

fe¬

il.
o.
P-
q-

k. Pf.
90

— 80 1 10

— 20 — 20

1
1

1
2
2
2
1
1
1
2
2
9

80

20
20

50

bei1 bis 2 Personen- -.?. . . .
bei3 bis 4 Personen . . . .

lieber diese Punkte hinaus
bi« zum Ende der zusammen¬
hängenden Häuser der vorge-
dachtcn Straßen, einschl. der
Nerobergstraßeund der Lanzstraße
bei1 bis 2 Personen . . . . — 80
bei3 bi« 4 Personen . . . . 1 —

Bei Fahrten aus den Eifcn-
bahnhöfen 20 Pf . rnebr (siche
No. IV). Bei diesen Fahrten ist
für das gewöhnliche kleine Hand¬
gepäck, bestehend in Hutschachtel,,
Neisesack. Handkoffer und dergl.:
im Gcsammtgewicht von nicht
mehr als 10 Kg. nichts zu ent¬
richten. Für jedes größere Stück
Gepäck oder für schwerer wiegen¬
des kleines Reisegepäck wird
bezablt.

Das Warten beim Abbolen
von Fahrgästen zur Tageszeit
muß während der ersten fünf
Minuten unentgeltlich geschehen;
für jede weiteren, wenn auch
nur angesanaenen fünf Minuten
werden vergütet . — 20
» . Fahrten außerhalb der
Stadt und Landhäuser.
1. Bcausite. Hinfahrt . . .
2. Dietenmühle. Hinfahrt . .
3. Verlänaerte Parkstraße, über

die Dietenmühle hinaus,
Hinfahrt.

4. Adolphshöde, Hinfahrt . .
5. Besitzung Grimberghe bei

Adolphshöhe, Hinfahrt . .
6. Hof Geisberg, Hinfahrt
7. Neuer Friedhof, Hinfahrt .
8. Schießhalle», Hinfahrt . .
9. Walkmühle. Hinfahrt . .

10. Kurhaus Waldeck an der
Aarstraßc, Hinfahrt . . .

11. Griechische Kapelle. Hinfahrt
12. Stickelmüble, Hinfahrt . .
13. Nerobera, Hinfahrt . . .
14. Leichtweishöhle, Hinfahrt .
15. Rettungshaus, Hinfahrt .
16. Bahnholz(Hotel-Restaurant

und Luftkurort) , Hinsahrt 3 —
17. Sonncnbcrg,Ruine,Hinfahrt2 —
18. Sonnenberg, Wilhelmshöhc,

Hinfahrt . 2 40
19. Sonnenberg, Hinfahrt . . 1 70
20. Für Fahrten zwischen Wies¬

baden und den zur Ge¬
markung Sonnenberg ge¬
hörigen, an der Sönnen-
berger Straße bclegenen
Landhäusern bis zur Höhe
der Villa Liebcnburg,
einschl. der letzteren . . . 1

21. Bierstadter Warte, Hinfahrt 2
22. Bierstadt, Hinfahrt . . . 2
23. Fasanerie, Hinfahrt . . . 2
24. Clarenthal, Hinfahrt . . . 2
25. Dotzheim.Bahnhof,Hinsahrt 2
26. Dotzheim, Hinfahrt . . . 2
27. Rambach. Hinsahrt . . . 3
28. Erbenhcim, Hinfahrt . . . 3
29. Biebrich, Wasserthurm, Hin¬

sahrt . 2
30. Biebrich, Hinsahrt. . . . 3
31. Fischzuchtanstalt, Hinfahrt . 3
32. Schierstem, Hinfahrt . . . 3

Bei den Fahrten No. 7 bis
einschl. No. 32 eine halbe
Stunde gratis warten; für
die Rückfahrt wird die
Hälfte bezahlt. Jede weitere
ein viertel Stunde kostet . —

33. Chauffcchaus . 7
34. Niederwalluf. 7
35. Platte . 7
36. Nürnberger Hof . . . . 7
37. Eltville. 8
38. Georgenborn, cinichl. Kur-

Hotel und Restaurant
Hohenwald . 11

39. KelleiSkovi. 12
Bei de» Fahrten von No.33
bis einschl. No. 39 ist eine
Stunde Aufenthaltu. Rück¬
fahrt mit einbegriffen. Jede
weitere ein viertel Stunde
des Wartens kostet . . . -

40. Castcl . 8
41. Mainz, einschl. Brückengeld 10
42. Kiedrich . . . . . . . . 11

20

50
50
50

Pf.

50
50
70
- 2 50
40
40
40

40

40
50
50
40
40
40

50
50

30
10
10
10
10
11

13
15

14
12
14
15

13 — 16
13 50 17

13 50 17 —

14 50 18

70

40

60
50
50

50

15

18

— 11  -
— 12  —
50 14 —

18 50

- 20

;,u - 50
— 10  —
— 14 —
— 14 —

VMk. Pf.
43. Rauenthal . . . 12
44. Erbach . 10
45. Schlangenbad und zurück . 12
46. Schlangcnbad und zurück

über Nendorf und Schierstein 13
47. Schlangcnbad über Ranen¬

thal und Schierstein. . ,
48- Schlangcnbad über Naueii-

tbal und Biebrich. . . .
49. Schlangcnbad über Rauen-

thal, einschl. der Fahrt aus
die Aussicht bei Nauenthal
und über Schierstein. . .

60. Schlangenbad über Raucn-
thal, einschl. der Fahrt aus
die Aussicht bei Nauenthal
und über Biebrich. . .
In de» Fahrten von No. 40
bis einschl. No. 50 ist die
Nückfabrt einbegriffen. Zeit¬
dauer für einen halben Tag.
Die beiden Tageshälsten
scheiden sich Mittags 1 Uhr.
Beträgt die Zeitdauer einen
ganzen Tag, so ist mehr zu
S" I. . 2 —3, Hinfahrt . . . . 5 — 7

52. Mainz,bis Bahnh.,Hinfahrt.
ausfchl. Brückengeld. . . 7 — 10

53. Georgenborn, einschl. Kur-
Hotel undRestaurantHohen-
wald, Hinfahrt. . . . . 8

54. Schlangcnbad. Hinfahrt. . 9
55. Laiigenichwalbach. Hinfahrt 10
56. Lanaenschwalbach, Hin- und

Rückfahrt, für den ganzen
Tag . . .

57. Langcnichwalbach und zurück
über Schlangenbad, für den
ganzen Tag . 16

58. Langenschwalbach über
Schlangenbad. Rauenthal
und Schierstem zurück, für
den ganzen Tag

59. Eppstein, durch das Lors-
bachcr Thal zurück, für den
ganzen Tag . . . . . . 18 — 24 —

60. Eppstein) Königstein und
zurück, sür den ganzen Tag 25 — 32 —

61. Eppstein, Köiiigstcin.Falkcn-
stein, über Homburgv. d. H.
zurück, Zeitdauer2 Tage . 40

62. Hochbeim. über Castel und
zurück, für den ganzen Tag 15

63. RüdeSheim und zurück, für
den ganzen Tag . . . . 20

64. Weilbach und zurück, für
den ganzen Tag . . . . 18 -

c . Rnnd -Tonrfahrten.
65. Griechische Kapelle, über den

Neroberg durch das Nerothal
zurück.

66. Griechische Kapelle, über den
Nerobcrg und die Leichtweis-
böhle zurück.

67. Neroberg, über die Leicht-
weisböhle und zurück . .

68. Lcichtweishöble. über den
Nerobera und zurück. . .

69. Leichtweishöhle, über die
Trauereiche zurück . . .

70. GricchischcKapclle, Neroberg,
über die Kanzcibnchc und
Leichtweishöhle zurück . .

71. Griechische Kavelle.Neroberg,
Kanzelbuche, Rundsahrtweg,
Hcrrcneichcn,Leichtweirhöhle
»nd zurück . 6

72. GnechischeKapelle,Neroberg,
Kanzelbnche, Rundsahrtweg,
Fischzuchtanstalt und Lcicht-
weishöhle zurück. . . . 8

73. GriechischeKapclle.Nerobcrg,
Kanzelbuche, Rundfahrtweg,
Platte, zurück über Leicht-
weishöble . . . . . . 12

74. Nerotbal, Leichtweishöhle,
Rnildfahrtweg,über Platier-
straße zurück, ad. umgekehrt6 50 8 —

75. Nerothal, Leichtweisböble,
Rundsahrtweg. über Wald-
hänsche», Adamsthal und
Aarstraßc zurück oder um¬
gekehrt. 7 50 9 —

76. Nerothal, Lcichtweishöble,
Rundsahrtweg, Fischzucht-
anstnlt, über Aarstraße
zurück, oder umgekehrt. . 7 50 9 —

77. Leichtweishöhle, über die
Platterstraße, Adamsthal
und Fasanerie zurück . . 6 — 7 —

78. Leichtweishöhle. über die
Hcrrcneichcn und Platter-
straße zurück.

79. Nerothal, durch den Wolkcn-
bruch, über die Walkmühle
zurück.

80. Sonnenberg, über Rambach
»nd Bierstadt zurück. . .

81. Bicrstadt, Igstadt, über
Nordenstadt und Erbcnheim
zurück.

82. Erbenheim, über den Hehler
und zurück durch das Mühl-
tbal.

83. Erbenhcim, über Castel und
Biebrich zurück. . . .. .

84. Biebrich, über Schierstcin
zurück.

85. Fasanerie, über Adamsthal
zurück. 5 — 6

86. HolzhackerhäuSchen, Fisch¬
zuchtanstalt und zurück. .

87. Alte Schwalbacher Chaussee,
über Fasanerie und neue
SchwalbachrrChansicczurück4 50 6
Bei den Fahrten von No. 65
bis einschl. No. 87 ist eine
halbe Stunde Aufenthalt
einbegriffen. Jede weitere
ein viertel Stunde kostet . — 30 — 50

88. Chauffeebaus, über die
Fasanerie zurück . . . . 8 — 11

89. Rothekreuz.überd.Rumpels-
kellcr zurück. 9 — 12

90. Nürnberger Hof und zurück
über Franensrein und Schier¬
stem . 9 — 11

- 50 -
— 18 —
— 25 —
— 24 —

4 20 5 10

4 50 6 -
4 - 5 10
4 50 6 —
4 50 6 —

4 50 6 —

50 8 -

10  -

15

4 20
5 - 6

8 — 10

5 — 6
8 - 11

6 - 7 —

6 20

9 50 II 50
-ri¬

ll

8 - 11  -

9 — 12 —

10 50 14 —

9 40 12 —

12 - 15 —
13 - 16 -

13 -

20

— 50 - 75

Einsp. Zweisp.
Mk.Pf. Mk-M

91. Nürnberger Hot und zurück
über Frouenstcin,Schierstcin
und Biebrich . . . . .

92. Platte und zurück über den
Nerobera. 8

93. Platte und zurück über die
Leichtweishöhle. 8

94. Platte und zurück über die
Griechische Kapelle . . .

95. Platte und zurück über das
HolzhackerhäuSchen. . .

96. Platte und zurück über die
Fischzuchtanstalt und das
HolzhackerhäuSchen. . . .

97. GriechischeKapcllc,Neroberg,
Leichtweishöhle, von da zur
Platte und zurück. . . .

98. Griechisch-Kapelle-Neroberg.
Leichtweishöhle, Platte.
zurück über die Fischzucht¬
anstalt. ,

99. Platte. Neuhof und zuruck
über Wehe» und Hahn . .

100. Sonnenberg.Rambach,Nau¬
rod über Auringen,Kloppen-
heim und Bicrstadt zurück 10

Bei den Fahrten No. 88
bi« einschl. No. 100 ist ein
u. ein halbstündiger Aufent¬
halt einbegriffen. Jede
weitere ein viertel Stunde
warten kostet. • —-

Einspänner sind nicht
verpflichtet, die Fahrten
unter No. 35, sowie von
No. 45 bis einschl. No. 50,
von No.51 biseinschl.No.64
und von No. 83 dir einschl.
No. 100 anzunehmen.

Fahrten,welche die Rück¬
kehr nach Wiesbaden ein¬
gerechnet. längere Zeit in
Anspruch nehmen als zwei
Stunden, brauchen die
Kutscher vom1. Oktober bis
einschließlich 31. März nur
bis3 Uhr Nachmittags,vom
1. April bis einschließlich
30. September nur bis5Uhr
Nachmittags anzunehmen;
auch brauchen sie überhaupt
keine Fahrten anzunehmen,
deren Zeitdauer sie über
11 Uhr Abends in Anspruch
nehmen mnß.

DauerteineFahrt länger
als bis 11 Uhr Abends, Io
wird für jede vollendete halbe
Stunde mehr bezahlt. . .

Bei Fahrten nach Plätzen
welchevorstehend nichtspeciell
verzeichnet sind, wird, falls
eine Vereinbarung des Fahr¬
gastes mit dem Droschken¬
kutscher nicht stattgesurrden
hat, der Tarif für die Zeit-
sahrtcn zu Grund gelegt.

ii . Zeilsahrten.
a. Für eine Fahrt innerhalbder unter I. A. für

Tonrfahrten angegebenen
Grenzen ohne Unterschied der
Pcrsoncnzahl, pro Stunde

d. Für eine Fahrt außerhalb der
für Tourfahrten unter I.A.
angegebenen Grenzen, ohne
Unterschied derPersonenzahl.
pro Stunde . - -

, Bei Zeilsahrten außerhalb der unter I. A.
angegebenen Grenzen, ist, falls die Fahrten außer-
halb'dieser Grenzen beendigt werden, der Fahrpreis
für die Rückfahrt auf dem kürzesten Wege bis zu
den unter I. A. angegebenen Grenzen nach den
Sätzen für Zcitfahric'n zn zahicn.

Die Taxe ist von Viertel zu Viertelstunde zu
berechnen. Jede angesangene Biertelstnnde wird
für voll gerechnet. ^ .
in . Für Fahrten während der Nachtzeit,
soweit dieselben ans den Wartcplätzen und« traßen
zu sofortiger Aiirfühning übernommen werden, ist
der dopvelte Fahrpreis zn entrichten.

Als Nachtstunden werden betrachtet:
a. in der Zeit vom 1. April bis emichl.

30. September: die Stunden von 11 Uhl
Abends bis 6 Uhr Morgens, .

b. in der Zeit vom1. Oktober bis enffchl.
81. Marz: die Stnnden von 11 Uhr
Abends bis 7 Uhr Moraenk. .

Bei Droschken, welche für die Nachtzeit bestellt
werde», ist der dreifache, jedoch, wenn es sich nm
eine Droschkcnsahrt nach den Frühzügeu der Eisen¬
bahnen handelt, mir der doppelte tarifmäßige
Tagcrfabrprcis zu entrichten.

Dar Warten beim Abholen von rxahrgasten
während der Nachtzeit muß für die erste Viertel¬
stunde ohne jedes Entgelt geschehen; für lebe
weitere anaefangenc bczw. vollendete Diertelstunde
werden 50 Pf. für Einspänner und 75 Pf. sur
Zweispänner vergütet.

i v . Fahrten ans und nach den
Eisenbahnhöfcn.

Für die Fahrten aus den Eisenbahnbotenist
während der Tageszeit zn den ad I »nd II ge¬
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Pf. zu zahicn.

Für die Fahrten an« und nach den Elscn-
bahnhöfen währciid der ad HI anqeaebenen Nacht¬
zeit ist nur der doppelte ad I und II festgesetzte
Tagesfohrpreis ohne Zuschlag zu berechnen.

X.  Der zum Abhole » aus dem Theater
bestellte Droschkenkutscher kann den ad III ge¬
nannten doppelten Fahrpreis nie verlangen, da¬
gegen mnsscii ihm für das Warten 50 Pf. besonderf
gezahlt werden.

vi . Die Führer der sogeuattutcn
Dameu-PhaetouS

(Poiiiiy-Fnhrwerke) find berechtigt, bei Zeitfahrtcn
ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VII . Die Führer von Tchlitteu
sind berechtigt, ein Dritlel der Taxe mehr zn fordern.

vlis . Bei Fahrten außerhalb der Stadt
ist das kleine Handgepäck, wie .Handkoffer, Hut-
ichackitel und Neisesack, frei. Dagegen ist für jede»
größere Stück Gepäck 50 Pf. ohne Rücksicht auf
die Entscrniiizg zu entrichten.
H . Ten Droschkenkutschern ist eS untersagt
Trinkgelder zn verlangen.

Wiesbaden, den1. November 1901. *
Der Boliiiei-Präsident. K. Prinz v. Rattvor.

3 —

S 80 4 —.



No . 189 . 3. Amtliche Anzeigen des Lvtesvadeuer '̂ agdiatts. i » . Novemver I» » t . «Seite

Bekanntmachung.
Nachdem die Listen der Apotheker, welche

gemäß8 3, Abs. 2, der Allerhöchsten Verordn»»«
vom2. Februar 1901— G.-S . S . 49 —berechtigt
sind, di« Mitglieder der für die Provinz Hessen-
Nassau zu bildenden Apothckerkammer zu wählen,
der Vorschrift des 8 5, Abs. 2 ». a. O.entsprechend
„ifgestcllt worden sind und nach vorheriger öffent¬
licher Bekanntmachung ordnungsmäßig ausgelcge»
haben, ist auf Grund de« § 6, Abs. 1, von dem
Herrn Oberpräsidcnten in Cassel bestimmt worden,
daß für den Regierungsbezirk Wiesbaden von dm
vorhandenen 266 wahlberechtigten Apothekern
6 Mitglieder und 6 Stellvertreter zu wählen sind.

Auf Grund der §§ 5, Abs. 1, und 6, Abs. 2,
wird der Endtermin(Wahltermin) auf Mittwoch,
den 27. November 1801, festgesetzt.

Die Wahl erfolgt schriftlich durch Einsendung
des Stimmzettels an den Unterzeichnete«.

Ich fordere daher die wahlberechtigten Herren
Apotheker hiermit auf, ihre Stimmzettel bis zu
dem genannten Termin— 27. Novemberd. I . —
an mich gelange» zu lassen. Jeder Stimmzettel
mutz Namen, Stand und Wohnort des Wählenden,
der von ihm gewählteil Mitglieder und der von
ihm gewählten Stellvertreter enthalten.

Ungültig sind:
si. Stimmzettel, welche die Person des

Wählenden nicht erkennen lassen, oder
von einer nicht wahlberechtigten Person
ausgestellt sind,

2. Stimmzettel, welche keinen oder keinen
lesbaren Namen enthalten.

3. Stimmzettel, auf welchem mehr Namen
als zu wählende Personen verzeichnet sind.

4. Stimmzettel, welche einen Protest oder
Vorbehalt enthalten.

5. Stimmzettel, insoweit dieselben die Person
des Gewählten nicht unzweifelhaft er-

•lemten lassen, oder den Namen einer
nicht wählbaren Person bezeichnen, oder
der Angabe entbehren, ob der Betreffende
als Mitglied oder als Stellvertreter
gewählt worden ist. *

Wiesbaden, deu5. November 1901.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr. gez.: Bake.

Bekanntmachung.
An den Sonntagen in den letzten4 Wochen

-or „Weihnachten " ist in allen Zweigen
)es Handelsgewerbes eine Verlängerung der
Bcschäftigungszcit zugelassen worden und zwar, an
den ersten beiden Sonntagen von3—7 Uhr und
an den letzte« beiden Sonntagen von3—8 Uhr
Nachmittags. *

Die betreffenden Sonntage fallen in diesem
Jahre auf den1. , 8., 18. und 22. Dezember.

Wiesbaden , den5. November 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend das Melde¬

wesen vom 17.  Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reisende rc.),
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunde»
ourch den Wohnungsgcber bei dem Büreau des
Polizeireviers an- bczw. abzumelden.

Gast- und Herdergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher¬
gegangenen Tages oder während der Nacht an-
gckommcncn bczlv. abgereisten Fremden bei de»i
Büreau des Polizei-Reviers an- bezw. abzumclde»

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
ourch zwei Meldezettel, welche enthalten müssen:
Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburts¬
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbcrgswirthe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulege»und auf die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenntniß gebracht. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Beiordnung.
Auf Grund der Z8 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
lheilen, sowie der §§ 143 und 144 de« Gesetzes
über die allgemeine Landes- Verwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Ge¬
meindevorstandes für den Geltungsbereich der
Polizei-Verordnungv. 1. August 1889 nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Position o in § 68  der
vorerwähnten Polizei-Verordnung erhält hinfort
hie nachstehende Fassung:

.Die Gruben sind entweder mit Mancrwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
bezw. mit mindestens 4,8 cm starken in
Nahmen liegenden Bohlen gut schliehend zu
überdecken. Bereits vorhandene Grube»
welche dieser Vorschrift nicht ent¬
sprechen» muffen binnen Jahresfrist
«ach Veröffentlichung dieser Ver¬
ordnung entweder vorschriftsmäßig
hergestcUt, oder beseitigt werden.
Ausnahmen sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig, wenn nach übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei- und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mibstände entstehen." *

Der Polizei-Präsident. K. Prinz V. Ratibor.

1894
1603
1098
1595
1593
1592
1265
1265
1257
1252
661
654
647
645

4
3
2
2
1
1
1

Bekanntmachung.
Zur Verhütung von Unglückssällen auf un¬

bewachten Eiscnbahnübergüngcnweise ich darauf
hin, das) die Führer von Fuhrwerken, wenn sie
mit denselben Bahnübergänge mit Hintansetzung
der nöthigen Vorsicht überschreiten, nicht nur sich
selbst und die ihnen anvertrantcn Zugthicre ge¬
fährden, sondern sich auch einer empfindlichen
Bestrafung auf Grund des 8 316 des Strafgesetz¬
buches für da« deutsche Reich aussetzen.

In gegebenen Fällen wird unnachsichtlich ein-
geschriilenuud die erfolgleBestrafungderSchuldigen
zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.
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1600
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486
155
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Bekanntmachung.
Jntercffenten werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf hingewieseu, daß sie bezüglich der,Aufstellung
und Verwendung von AcctylengaSapparatenvon
deu Lieferanten Gewähr für die richtige Aus¬
führung und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung«
Btt den am 11. und 12. d. MtS. erfolgten

Stadtvcrordneten-Wahlen der dritte« Wahl-
Abthcilung haben abgestimmt:

A. I. Für die Ergänzungöwahl
(Wahlperiode1902/1907). 3512 Wähler; die ab¬

solute Majorität beträgt 1757.,
Es haben Stimmen erhalten:

1. Metzgermeister Hermann Weidmann '
2. Rentner Richard Hoch
3. Glaser Marti» Groll
4. Schreiner Louis Hartmann'
5. Buchhändler Philipp Faust
6. Controüeur Friedrich Günster7. Gärtner Emil Becker
8. Eisenbahn-Ingenieur Heinrich Franke
9. Secretär der HandwerkskammerAlbert

Schröder
10. Gastwirth Otto Horz
11. LandcsbankdircctorHugo Reusch
12. Architect Albert Wolfs
18. Gärtner Hermann Steitz
14. Schreinermeister Ed. Hansohn
15. Oberlehrer vr . Otto Klein
16. Prediger Georg Welker
17. Bäckermeister Louis (Sattler
18. Kaufmann August Dietrich
19. Karl Stahl
20. Alfred Bielefeld
21. Wilhelm Imme!
II. Für die Ersatzn-aHte« haben abgestimmt:

») auf den Rest der Wahlperiode bis Ende 1905
ebenfalls 3512 Wähler. Die absolute Mehrheit

beträgt 1757.
Es haben Stimmen erhalten:

1. Prediger Georg Welker
2. Kaufmann August Dietrich
3. Tapczirermeister Friedrich Kaltwaffer
4. Schreinermeister Joseph Fink
5. Kürschnermeister Max Müllei6. Rektor Müller
7. Oberlehrer vr . Otto Klein
8. Bäckermeister Louis Sattler
9. Rentner Fritz Enders

10. Schreinerineister Ed. Hansoh»
11. Secretär der Handwerkskammer Albert

Schröder y'
12. Architect Albert Wolff
13. Stadtrath Ehr. Thon
14. Gastwirth Otto Horz
15. Gastwirth Otto Bräum'g
b) Auf den Rest der Wahlperiode bl« Eüve 1903:
1911 Wähler. Die absolute Majorität beträgt 956.

Es haben Stimmen erhalten,
1. Bäckermeister Louis Sattler
2. Rentner Fritz Enders
3. Kaufmann Jacob Gottwald
4. Prediger Georg Welker
5. Schreinernieistcr Joseph Fink
6. Rector Müller
7. Kürschnermeister Max Müller
8. Tapczirermeister Friedrich Kaltwaffer
9. Controleur Günster

10. Architect Albert Wolf
11. Tüncher Peter Ranch
12. Gastwirth Otto Horz
13. Kaufmann August Dietrich
14. Rentner Richard Hoch

Hiernach haben die absolute Mehrheit der ab¬
gegebenen Stimmen erhalten und find als ge¬
wählt zu »«trachte« r

») für die Ergänzungswahlen: Metzger¬
meister Hermann Weidmann,

b) für die Ersatzwahl bis Ende 1903:
Bäckermeister Louis Sattler.

Mithin sind in engerer Wahl noch vier
Stadtverordnete für die Ergänzungswahlen und
zwei Stadtverordnetefür die Ersatzwahlen zu
wählen.

B. Nach§ 28 Abs. 2 kommen sonach in die
engere Wahl:

a) für die Ergänzungswahleu:
1. Rentner Richard Hoch,
2. Glaser Martin Groll,
3. Schreiner Louis Hartman»,
4. Buchhändler Philipp Faust,
5. Controleur Friedrich Günster,
6. Gärtner Emil Becker,
7. Eisenbahn-Ingenieur Hch. Franke,
8. Secretär der Handwerkskammer Alb. Dcyroeder,

b) für die Ersatzwahlen bis Ende 1905:
1. Prediger Georg Welker,
2. Kaufmann August Dietrich,
3. Tapezirermkister Friedr. Kaltwafs«
4. Schreinermeister Jos. Fink.

Zur Vornahme der engere» -zsmn'
(Stichwahl) werden folgende Wahltage und Wahl¬
lokale bestimmt:

Für die Wahlberechtigten, der Familiennamen
beginnt mit den Anfangsbuchstaben:

1) A—F Montag, den9., und Dienstag, den
10. Dezcmver er., je Vormittag« von
9—1 und Nachmittags von3—7 Ubr im
Wahlsaal, Zimmer No. 16 des Rath-
bauses;

2) 6—K Montag , den 9„ und Dienstag, den
10. Dezember er.» je Vormittags von
9—1 und Nachmittags von3—7 Uhr im
Zimmer No.55, zweites Obergeschoß des
Rathhauses;

2) L—R Donnerstag , den 12., und Freitag,
13. Dezember er. , je Vormittags von
9—1 und Nachmittags von 3—7 Uhr,
im Wahlsaal, Zimmer No. 16 des Rath¬
hauses;

4) 8—2 Donnerstag , den 12., und Freitag,
den 13. Dezember er., je Vormittags
von 9—1 und Nachmittags von
3—7 Uhr, im Zimmer No. 55, zweites
Obergeschoß des Rathhauses.

Di«Wahlberechtigten der3. Abthcilung werden
zur Vornahme obiger engerer Wahle» mit dem
Bemerken eingeladen, daß nur unter den vorstehend
unter B a und b aufgeiiihrten8, bezw. 4 Personell
gewählt werden kann, und daß Stimmen, die auf
andere Personen fallen, als ungültig außer Betracht
bleiben. *

Wiesbaden , den 16. Novenibcr 1901
Namens der Wahlvorstände:

Die Vorsitzenden.
Hetz, Körner, Mangold,

Bürgermeister. Beigeordneter. Beigeordneter.
Spitz,

• Stadtrath.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde-

beschlnsie« vom 29. Mai 1893, in der durch die
Beschlüsse des Gemeinderath« vom 6. und de«
Bürgeransschuffesvom 21. November 1990, sowie
de» Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderte»Fassung, mit dem Bemerken
zur Kcnntniß gebracht, daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften gemäß8 14 des Gesetzes
vom 9. März 1889 für jeden Uebertretnngsfall
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Hast
bestraft werden.

8 1. Innerhalb des GemeindebezirkeS der
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren. Kühen, Rinder», Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen uild zwar sowohl gewerbs¬
mäßig, als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur in der städtischen SchlachthauS-
anlage vorgenommen werden. Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Äehöste, z. B.
AdamSthalcr Hof, Fasanerie, Platte u. A. aus
besondere» Antrag durch den Gemcinderatb gestattet
werden, da« Schlachten für ihren Bedarf(Haus¬
schlachten) auf dem Gehöfte vorzunchnien. *

Wenn ein Thier (Satz 3 des 8 1) außerhalb
der Schlachthansanlagedurch Beinbruch, Lähmung,
schwere Erkrankung zum Geheil unfähig geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist,
so kann dasselbe, wenn ein approbirter Thierarzt
die Nothwendigkcit einer soforligen Abschlachtung
bescheinigt, in dem Gehöft actödtet und die Ans¬
schlachtung vorgenommen werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothwendigkcit der sofortigen
Abschlachtung der Schlachthausverwaltungnnd dem
Accisc-Jnspector alsbald Anzeige zu erstatten. Das
geschlachtete Thier einschließlich der Geweide muß
bis zur Ankunft des SchlachthauS-DirectorS oder
dessen sachverständigenVertreters aufgehoben werden,
welcher nach stattgehabter Besichtigung über die
Verwendbarkeit des Fleisches entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthause stattgcfunden
hätte. Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polizciverordnung vom 12. März 1864,

13. Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendes
bestimmt:

8 1. Montags. Mittwochs und Freitags in
jeder Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zwar ans dem Platze zwiichen dem Groß- und
Kleinviehstalle daselbst, Aiehmarkt statt. Fällt auf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgehalten.

8 3. Der Viehmarkt für Großvieh beginnt
um 11.30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(excl. Zuchtschweine) um 11 Uhr Vormittags und
derjenige für Zuchtschweinc um 8 Ubr Morgens.

8 4. Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein ans die Schlachthaus-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt-
geniarkung ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Marktes in der Schlachthaus-Anlage verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleute auch
unter sich keinen Viehhandel betreiben.

8 5. Nach Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Nachmittags, steht es Jedem frei, das auf dem
Markt anfgetriebenc Vieh dorten ferner feilzuhalten
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in dieStadt zu verbringen.

8 6. Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachthaus-Anlage verkaufen. Es ist untersagt
solches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu bringen.

8 9. Auf den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau(cfr. 8 17
des Reichs-Viehseuchengcsetzes vom 23. Juni 1880).

8 11. Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetze» höhere Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretunaen dieser Vorschriften mit Geldbuße
bis zu 9 Mk. und im Falle des Unvermögens mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft.

Der Magistrat.

Bekanntmachung,
betr. An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibendenwerden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungendarauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß8 52 des Gewcrbcstcuergesetzcs
vom 24. Juni 1891 nnd der dazu ergangenen
Anweisung des Herrn Finanzministcrs vom
4. November 1895, Abschnitt VI, Artikel 25, ei»
Jeder, welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schrlftlich zu erfolgen;
sie kan» auch im Rathhaus, Zimmer No. 5, münd¬
lich während der üblichen Vormittags-Dicnststnn-
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und forlictzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtungzur Anmcl-
düng eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb der
vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
8 70 des Gewerbesteuergcsetzesin eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten.

Das Aufhören eine« steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach 810, Absatz2 der Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzende» der für die
Veranlagung ' »ständigen Steneraurschllsse der
Gewerbesteucrklassen1 nnd 2 nnd 3 und 4
schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgcmeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des Gewerbesteuergejetzes sortzucntrichten.

Der Magistrat. — Steuerverwaltung. Heß.

Verabreichung warmen ArühslülkS
an arme Schulkinder.

Die vor Jahren nach dem Vorbilde anderes
Städte ans Anregung eines Menschenfreundes zum
erste» Male eingcführte Verabreichung warme«
Frühstücks an arme Schulkinder erfreute sich seither
der Zustimmung nnd werkthätigen Unterstützung
»ueiterStreife der hiesigen Bürgerschaft. Wir hoffen
daher, daß der erprobte Wohlthätigkeitssin» unser«:
Mitbürger sich auch in diesem Winter dciväbrest
wird, indem sie uns die Mittel zufließen kaffen.'
welche uns in den Stand setzen, jenen armeH
Kindern, welche zu Hause Morgens, ehe siem die
Schule gehen, »ur ein Stück trockenes Brod, ja
mitunter nicht einmal dies erhalten, in der Schul«
einen Teller Hafcrgrütz-Snppe und Brod geben
laffen zu können.

Im vorigen Jahre koiuiten durchschnittlich
täglich 500 von den Herren Rectoren ausgesuchte
Kinder während der kältesten Zeit des Winter»
gespeist werden. Die Zahl der ansgegebenm
Portionen betrug nahezu 37,000.

Wer einmal gesehen hat, wie die warm«Suppe
den armen Kindern schmeckt und von den Aerzteu
und Lehrern gehört hat, welch' günstiger Erfolg
für Körper nnd Geist erzielt wird, ist gewiß gerne
bereit, ein kleines Opfer für den guten ZweckM
bringen. t ■

Wir haben daher das Vertrauen, daß wir durch
milde Gaben— auch die kleinste wird dankdm
entgegengcnommen— in di« Lage gesetzt werden,
auch in diesem Jahre dem SSebürfniß.zu ««rügen.

lieber die eingegangenen Beträge wird öffentlich
quittirt werden.

Gaben nehmen entgegen die Mitglieder der
Armendeputation:
Herr Stadtrath Justizrath vr . Bergas » Luisen

straße 20,
Herr Stadtverordneter vr . med, Cnntz, Kl. Burg«

straße9, . . .»
Herr Stadtverordneter Knefeli, Nerostraße 18,
~err Stadtverordneter Krekel, Dotzhcimerstr. 3ch
^err Stadtverordneter Löw, Webergassc 48, .
Herr Bezirksvorstcher Margerie , Kaiser-Friedrich.

Ring 106, , r >'
Herr Bezirksvorsteher Jacobi , Bertramstraßr%
Herr BezirksvorsteherZottinger , Schwalbachn»

straße 25, i •
err Bezirksvorsteher Berger , Mauergassc 21 ,7
err Bezirksvorsteher Rumpf , Saalgassc 18,

Herr BezirksvorstcherE. Müller , Feldstraße 22.
Herr Bezirksvorsteher St . Hoffman« , Philipp»

bergstraße 43,
Herr Bezirksvorstcher Dicht, Emserstratze7 ,̂
sowie das städtische Armenbüreau , Rathhaui
Zimmer No. 12, und der Botenmcister, Rathhcu^stimmer 19.

Ferner haben sich zur Entgegennahme W»
Gaben gütigst bereit erklärt: L

Kaufmann Hoflieferant August Enges/
Hauptgeschäft: Taunnsstraße 14, Zweig»,
geschäft: Wilhelmstraße2, . j

Kaufmann Emil Hees jr .» Inhaber der^
Firma Carl Acker Nachf., Gr. Burgstr 16/

Herr KaufmannA. Mollath , Michelsberg 14, /
Herr KaufmannE. Schenck, Inhaber der Firm

C. Koch, Eck- Michelsbcrg nnd Kirchgaffe
- - —. ' " affcS

Herr

Herr

Bekanntmachung.
Donnerstag, den 2t . November, Vor¬

mittags 10 Uhr, werden in dem Hause Bleich¬
straße1, Part ., verschiedene Mobilien, Kleider und
Wäschegegenständc re. öffentlich meistbietend gegen
gleich baarc Zahlung versteigert.

Wiesbaden, den 15. November 1901.
Der Magistrat. Armen-Vcrwaltnng. Mangold.

Herr Kaufmann Wily. Unverzagt, Langgasse SO.
Wiesbaden, den 18. Oktober 1901. ^

Namens der städt. Armen-Depulatio»«"
Mangold, Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Die landwirthschaftliche UuWlli
Versicherung betreffend. y

Die Unternehmer land- und forstwirthschafn
lichcr Betriebe, einschließlich der Hai.delSgärtnereicm
im Stadtkreise Wiesbaden werden hierdurch ans-
fordert, die fett dem 1. Januar 1901 etwa
eingetretcnenaber noch nicht angemeldeten Be-
triebsveränderungen längstens bis
30. Novemberd. I . im Rathhausc,Zimm
No. 26, wahrend vcr Vormittags-Diciiststmlde
von9—12 Uhr anzumelden.

Wiesbaden, den5. November 1901.
Der Sections-Vorstand(Stadtausschuß)!

In Vertr.: Heß.

Bekanntmachung.
Die Abänderung des Flnchtlinienplanes für

die Leberbergstraße, einer zwischen Sonnen«
bcrgerstraße Ro. 17» und 13 beginnendest
Anffayrtsstratze nach dein District Leberberg und
den Seitenstraßen ist durch MagistratSbeichlu«
vom 6. Novemberc. endgültig festgesetzt worden
nnd wird vom 16. Novemberc. ad weitere8 Tags
im neuen Rathhaus, 1. Obergeschoß, Zimmers
No. 38a, während der Dicnststunden zu Jeder¬
manns Einsicht offen gelegt. *

Wiesbaden, den 11. November 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: gez. Körneü_ __ -4

Verdingung.
Für die tm District„Unterschwarzenberg" zw

errichtenden Wohnungsueubanten — Block Aj
und B —für städtische Arbeiter sollen die sämmt»
lichen Rohbanarbciten, . als Erd-, Maurers
Asphaltirer-, Steinmetz-, Zimmerer-, Cement- und
Terrazzoarbcitcii, sowie Elsenliefcrung, Schmiede--
Dachdeckcr- und Klcmpnerarbeiten im Wege der,
öffentlichen Ausschreibung an einen eventl. au
zwei Unternehmer— nach Block getrennt— ver»
geben werden. *

Verdingungsunterlagen, einschließlich 18 Blatt
Zeichnungen, können Vormittags von 9 bis 12 Uhl
gegen Zahlung von 15 Mark auf Zimmer No. 4i
des neuen Rathhauses bezogen werden. f

Auswärtige Anbieter wollen den Betrag baa>
und bcstellgeldfrei an unseren technischen Secretär
Andretz einsenden. *

Verschlossene nnd mit der Aufschrist„ H. M.47 1̂
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 25. November 1901*,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznrcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in'GcgeN«

wart der etwa erscheinenden Anbieter..
Znschlagssrist: 4 Wochen.
Obige 18 Pläne werden wir, wenn gut erhalteuz

gegen 10  Mark Vergü- ":i bis zur Tcrminstmidd
zurücknehmen. *

Wiesbaden, den 11. November 1901.
Stadtbauamt, Abthcilung für Hochbau.

Genzmer. Kal. Baurath. .
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Preise für Naturalien nnd andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
io nt 10. bi« etnfcbL 16. November.
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25 St.
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Wiesbaden, den 16. November 1901.
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100
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*
%

* 4 * A
7 — — Ochsenfleisch: bon der Keulep. K. 162 144
3 60 2 80 Banchfleisch. . . 136 128
1 _ —50 Knh- oder Rindfleisch. . . . 36 132
170 140 Schweinefleisch. . . . . » 160 150
2 150 Kalbfleisch.

Hammelfleisch. . . . . . .
i
1

60
40

1
1

40
20

3 20 2 — Schasfletsch. 110 1—
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80 —50 Solberfleisch. 160 160
Schinken. 2 — 184
Speck(geräuchert) . 184 180

__ 15 — 13 Schweineschmalz. . . . . . 180 150
_ 52 — 43 Nieren,ett . . , 1 — —80
_ 14 —18 Schwartenmagen frisch. . . . 2— 160
—46 —45 geräuchert. . 2— 180
— 3 — 3 Bratwurst. 180 160

32
3

29
3

50 Fleischwurst. . .
Lxber-n. Blutwurst: frisch . .

160
96

140
96

28— 27 geräuchert. . 2— 18«
26— 25 50
25— 24—
23— 21 50

Städt. Aceise-Amt.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be-

>mtzung de» ftanalnetze« der Stadt Wiesbaden.
Die M 10 und 11 des Ortsstatuts vom

11. April 1891, betreffend Neukanalisation, werden
mrf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-
Versammlnng vom6. Juli —5. Oktober— 1900
aufgehoben. Dagegen greisen solgendeBestimmungen
.Platze

81-
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke, die nach Maß¬
gabe oer polizeilichen Vorschriften an die städtischen
Kanäle bereit« angeschloffen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen, ist als Vergütung für die
Benutzung des städtischen ftanalnetze« eine Gebühr
a« die Stadtkasse zu entrichten.

82.
Fälligkeit der Gebühr.

' Die Gebühr wird füllig:
a) für bisher an das städtische Kanalnetz ent¬

weder gar nicht oder doch nicht den polizei-
»kichen Vorschriften entsprechend angeschloffene
^Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten,

H für bereits angejchioffeneGrundstücke, sobald
hie bestehenden Entwässerungsanlagendes
Grundstücks ganz oder theilweisc erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu deren Ausführung di« baupolizeiliche Ge¬
nehmigung eingeholt weiden muß. Dabei
-ist es ohne Belang, ob die Einmündung in
den Straßeukanal an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83.
Betrag und Derechmmg der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der
Straßenfroutlänge des betreffenden Grundstücks
und beträgt für den laufenden Frontmeter 25 Mk.
Bei Eckgründstückeu und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet. Für Grundstücke, welche an mehr
all» zwei Straßen, oder welche, ohne Eckgrundstücke
zu sein, an zwei Straßen liegen, tverdcn die
Straßenfrontlangen zusammengerechnet, doch ist der
Magistrat berechtigt, im Einzelsall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer Au-
latz zu lassen. t _

Ist die Straßenfront geringer als die Haur-
sront, so bemitzt sich die Gebühr nach der Länge
her Hausfront.

Für Grundstücke iu den Landhausquartieren
M jedoch die Gebühr bei engränmiger BebauungS-
weifc mindestens 400 Mk., bei weiträumiger Be¬
bauungsweise mindestens 500 Mk. betragen, auch
wenn weder die HanS- noch die Straßenfront das
Maß von 16 oder von 20 Metern erreichen. Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eiutheilung und Bezeichnung im Stockduch
oder die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend. ES ist vielmehr die ganze Front der
chatsächlich mit dem zu entwässernden Gebäude
wirrhschaftlich zusammenhängenden Liegenschaft,
einerlei, ob solche mehrere Grimdstücksnummern
trägt, oder nicht, nnd ob dieselbe aus Hof, Garten,
Park oder anderen Flächen besteht, maßgebend.

Wird die Frontlänge eine« beitragspflichtigen
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert, daß
ein Nachbargrundstück, für welches»och keine Ge
bühr entrichtet ist, wirthschaftlich mit ihm vereinigt
wird, so erweitert sich die Zahlungspflichtnach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von der Gebühr find diejenigen Grund¬
stücke oder Grundstückstheile, für die ein Beitrag
zu den Kosten der Grundftücksentwäfferung nach
den bisher geltenden statuarischen Bestimmungen
oder auf Grund besonderer Vereinbarung bereit?
geleistet worden ist.

85.
Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr
im Stockbuche eingetragenen Eiaenthümer des
Grundstücks hasten der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dem Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 ff.
des CommvualabgabengesctzeS bezeichneten Rechts
mittel zu.

8 7.
Dieses Ortsstatut tritt mit demTage der Ver

fffentlichung in Kraft. Der Magistrat.

Neuregelung
der Marktstandsgelder.

Den nachstehenden Tarif bringen wir mit dem
Bemerken zur vorläufigen Kenntuiß, daß derselbe
vom Bezirksausschußdahier genehmigt ist, und dem¬
nächst mit der dazu gehörigen Gebühren-Ordnung
in Kraft gesetzt wird.

Tarif
über das Marktstandsgeld für die Märkte

in der Stadt Wiesbaden.
A.  Für den Woche« markt auf dem Markt¬

platz und Umgebung»
Für die Benutzung einer Bude für einen
oder eine« Zcltftandes Quadratmeter

a) zum Verkauf von Fischen 20 Pf.
l>) von Obst und Blumen

während der Marktzeit,
also mit Anschluß der

»t  Nachmittage . 10 Pf.
2. Für dar Feilhalten aus Markt-

tischen und sonstige», voir der
Markt-Verwaltung gelieferten "
Gestellen . 15 Pf.

3. Für da« Feilhalten von
Maaren auf Tragtüchern oder
auf freiem Boden auSgebrritet 10 Pf.

4. Für Waaren .welche unmittelbar
aus Körben, Kisten, Säcken,
Fässern, Bütten, Eimern,
Geflügelkafigen(Steigen)u.i.w.
verkauft werden für das Stück 5 Pf.

5. Von 1 zweispännige» Wagen 40 Pf.
6. Von 1 einspännigen Wagen . 80 Pf.
7. Von einem Karren oder vier¬

rädrigen Handwagen. . . . 20 Pf.
& Von einem zwei- oder ein--

radrigen Handwagen(Schieb¬
karren) . 10 Pf.

9. Für ein Stück größeres Wild
(Hirfch,Wildfchwein,Rehu.f.w.)
pro Stück. 20 Pf.

10. Für kleineres Wild, ferner für
Gänse, Kapaunen, Truthähne
Schnepfen pro Stück. . . . 10 Pf.

11. Für anderes Geflügel außer
Ro. 12 . 3 Pst

12. Für Hähne, Hühner, Tauben.
Kraminetsvögel, Wachteln pro
Stück . 2 Pf.

NB. Für das von Händlern mit Fischen etwa
verbrauchte Waffer ans der Wafferleitung ist nach
dem Tarif des städt. Wafferiverks zu bezahlen.
Ein Gebühr für die Ueberlafsuug de: Markttische
wird nicht besonders erhoben.
» . Für den Wochenmarkt in der Querstraße.

12. Für das Feilhalten auf Markt-
tijchen und sonstigen von der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen für den Quadratmeter 10 Pf.

14. Für das Feilhalten auf Trag¬
tüchern oder ans freiem Boden
ausgebreitet. 5 Pf.

15. Für das Feilhalten von Maaren»
welche unmittelbar aus Körben,
Kisten, Säcken, Fässern, Bütten,
Eimern. Geflügel- Käfigen,
(Steigen)»,s.w.verkaustwerden,
für das Stück . 3 Pf.

c . Für den Frnchtmarkt.
16. Für einen Wagen mit Frucht

jeglicher Art . 60 Pf.
17. Für einen Karren mit Frucht

mit jeglicher Art . 40 Pf.
18. Für einen Wagen mit Heu oder

Stroh . 30 Pf.
19. Für einen Karren mit Heu oder

Stroh . 15 Pf.
20. Für Marktwaaren aus freiem

Boden ausgestellt pro Quadrat¬
meter . 10 Pf.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Trauerhalle auf dem alten

Friedhof, sowie deren Heizung wird bei allen
Trauerfeierlichkeilen, welche in der Halle stattfiuden
unentgeltlich gewährt.

Wiesbaden , den7. Oktober 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen wir die von den städtischen

Vertretungen genehmigte Gebühreu-Ordnung nebst
Tarif zur öffentlichen Kenntniß.

Anträge aufUcderlassungvonKellerabthciluiigcri
ind a» das Accijeamt zu richten.

Wiesbaden, den 20. Jtili 1901.
Der Magistrat, v. Jbell.

Gebühren-Ordnung,
betr. die Erhebung von Wiegegcldern, von Ge-
bühreit für die Benutzung der Lagerräume und

der Lastaufzüge des Marktkeller».
8 1. Auf Grund oe» Beschluffes der Stadt¬

verordneten»Versammlung vom 14. Juni 1901
werden nachfolgende ortsstatutarische Bestimmungen
erlasien.

8 2. Die obengenannten Gebühren werden
nach dem anliegenden Tarif erhoben; sie And im
Voraus zu zahlen.

8 3. Gegen die Heranziehung zu den Gebühren
stehen den Abgabepflichtigen die tu 8 69 und 70
des Communalabgabegesetzes bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen die Be¬
stimmungen dieser Ordnung werden mit Geld¬
trafen von1 bis 30 Mk. belegt.

8 5. Die Strafen werden vom Magistrat
estgeietzt und unterliegen der Einziehung üu Vcr-
waltungszwanasversadren.

8 6. Die Gebührenordnung tritt mit dem
Tag'ihrer Verkündigung in Kraft.

Gebühren-Tarif.
ES werden erhoben:
A. Wiegegelder (einschf. Wiegrschem):

für Butter in Einzelmengeu bis 5 Kg. 3 Pf.
über5 Kg. für jede weitere5 Kg. oder

Bruchtheile davon . 8
2. für Kartoffel« in Einzelmengeu bis

zu 50 Kg. , . 3
über 50 Kg. für jede weitere 50 Kg.

oder Bruchtheile davon . . . . . 3
3. für alle sonstigen Waaren iu Einzü-

meiigen bis zu 25 Kg. 3
über 25 Kg. für jede weitere 25 Kg. oder

Bruchtheile davon . 3
B. Kellergebühren (einfchl. Beleuchtung zu den

festgesetzten Äetrieb»stunden):
1.  für Abtheilungen von ungefähr 4qm Bodenfläche

a) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger . 6 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60
°) * , » 1 Woche öder

weniger . 2
2. für Abtheilungen von ungefähr8 gm Bodenflache:

a) bei Vergebung für 1 Monar oder
weniger . 10 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . . 100
c) „ „ „1  Woche oder

weniger. . ^ 3 Mk. 50Pf.
für größere Kellerräume für ;e 1 gm

und i Monat . ,. , ! Mk
zum mindeste» jedoch 10 Mk. Bei längerer
Pachtdauer bleiben besondere Vereinbarungen
Vorbehalten.

Für die Benutzung des Sastanfzngsim Marktkellerr
Für je einen Hub . 5 Pf

n . Für den Krammarkt(AndreaSmarkt)
21. Für Verkaufsstellen auf dem

eigentlichen Krammarkt pro
Quadratmeter . 20 Pf.

22. Desgl. auf dem Geschirrmarkt
für Porzellan-, steinerne und
irdene Waaren für den Qua¬
dratmeter. 15 Pf.

Wiesbaden , 5. November 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Hetz.

Städt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Neugaffe 8 (Eingang Schulgaffe).
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß

daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen aus
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eine« Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren vou 8—10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags |

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon m ftennlniß

gesetzt, daß die Acciserückvergütungen für best
Monat Oktoberl. I . zur Zahlung angewiesen flntv
Die Beträge können gegen Empfangsbestätigung
im Laufe dieses Monat« in der Abfertigungsstelle,
Neugaffe6», während der Zeit von8 Vorm, bi?

Nachm, und3—6 Nachm, in Empfang genommen
werden.

Die bis zum 30. d. M. Abends nicht erhoben«!
Accife-Rückvergütungen werden den Empfangs
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 15. November 1901.
Städt . Accisc-Amt.

C.

Bekanntmachung.
Die Verglasung von Fenstern und

Thüren für die Gassabrik an der Mainzer
Landstraße soll verdungen werden.

Hierauf bezügliche Angebote find verschlossen
und mit entsprechender Aufschrift versehe» bis
spätestens
Samstag , den 23. d. M., Mittags 12 Uhr.
bei der Direction, Marktstraße 16, Zimmer No. 6,
eiuzti reichen.

Die Unterlagen hierfür können an Werktagen
von9 bis 12 Uhr Vormittags auf dem Neubau
Bürean der Gassavrik eingeschen nnd die zu
verwendenden Angcbotsformnlare daselbst in
Empfang genommen werden.

Wiesbaden» den 15. November 1901.
Der Director der städt. Wasser-, Gas- und Elcktr.

Werke. Mucha«.

im Leihhaus anwesend sind.
Die LeihvauS-Deputation.

Verdingung.
Die Lieferung von ISO tfd. Gummi

schlauch von 30 mm lichtem Durchmesser zur
Spülung der Canäle soll verdungen werden.

Die Verdingungsunterlagen können während
der Vormittagsdicnststunden im Rathhause, Zimmer
No. 57, eingesehen oder von dort gegen Zahlung
von 50 Pf. bezogen werden.

Verschlossene und mit entlprechender Aufschnft
versehene Angebote nebst Probe» sind bis spätestens

Freitag , den 29. November l. I .,
Vormittags 11 Uhr,

einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
statlfinden wird.

Kuschlagsfrist: 3 Wochen.
iesbadeu, den 14. November 1901.

Abtheilung für Canalisationswesen
Arensch._ _* j Stadtbanamt,

Bekanntmachung.
Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnene!

Cokes werden vom1. Oktober ab in den nac»>
sichenden Sortirungen und zu den beigesetztca
Preise» zum Verkauf gestellt:

1. Sorte: Gesiebte Nutz-Cokes zum Preist
von Mk. 2.50.

2. Sorte: Gegabelte Stück-Cokes zum Preist
von Mk. 2.20,

3. Sorte: Gesiebte Kletn-Cokeo znm Preist
von Mk. 2.20

Ar je 100 kg  ab Gasfabrik. .
Ans Wunsch der Abnehmer werden drl

Cokes nach den.Hausern und Lagerplätzen gcfahre»
nnd ist gegebenen Falles für jede Aienge dis zik
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: ur dtz
ersten Zone Mk. 1.—, iu der zweiten Zone Mk. 1.28
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen
laduugen, als auch ohne Preisaufschlag in Sackcv
bezogen werden, in welch' letzterem Falle die Cokes
bis auf die Lagerplätze befördert werden̂ vorait«
gescht, daß diese Lagerplätze nicht zu wert entser»
sind und bequem erreicht werden können.

Bestellungen werden iu keinem Falle am »A
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern ans«
schlietztich in dem Verwaltungsgebäude,
Marktstrahe 16, Zimmer Ro. la , Vor - un«
Nachmittags ivahrend der üblichen Dienstftundeu
gegen Baarzahlnng entgegengenommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Äuskuust, iusbeiondcrj
auch über Vorrath und Zeit der Llefernnz
ertbeilt wird.

Wiesbaden , den1. Oktober 1901.
Der Director der städt. Wasser-, Gas- u. Elektr>

Werke. Mnchatt.
- -- - >
Bekanntmachung.

Die städtisch« Feuerwache
Neugaffe 6, ist unter Ro. 48 an
das Fernsprechamt dahier ange-
schlossen,so daß von jedem Telephon«
anschlntz Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht werden kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die
Benutzung der Telephonanschiuffe zu
Feucrmeldnngen empfohlen. *

Wiesbaden , im Oktober 1901.
Der Branddirector. Scheurer.

(Goneralyertr. der Gesellschaft: L.
Rheinstrasse 21.)

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

Rettenmayef,
F308

D. „Abessin ia“ y.  Baltimore komm., 14. Sov.
3 Uhr Vormitt. Cuxhaven pasairt. v . jAcilta^
11. Nov. 8 Uhr Vm. in Baltimore. D. „Ambna
v. Hamburg nach Ostasien, 12. Not.  6 Uhr NnU
Gibraltar passirt. D. „Andalasia u von Ostasien
nach Hamburg, 13. Nov. 12 Uhr Mitt. v. Havre.
D. „Arcadia“ von Galveston nach Hamburg^
14. Nov. 11 Uhr Vm. Dover pass. D. „Armema
14. Nov. 12 Uhr Mittags in Philadelphia . S.-D.
„Auguste Victoria“ von Newyork via Cherbourg
nach Hamburg, 14. Nov. 10 Uhr 20 Min. Nachm,
von Plymouth. D. „Bolivia“ von Hamburg nach
West-Indien, 13. Nov. 8 Uhr 30 Min. Vm Cux¬
haven passirt. D. „C. Ferd. Laeisz 14. Nov.
Morgens in Hamburg angekomineu. D. „Dacia
13 Nov. in Kio de Janeiro. D. „Francia 13. Nov.
von St. Thomas via Havre nach Hamburg. D,
Graf Waldersee“ von Hamburg nach Newvork,

13. Nov. 12 Uhr 30 Min. Vm. in Plymouth. D.
„Hispania“ 13. Nov. ia Pernambuco. K.-P.-D,
„Kiautschou“ 11. Nov. Nm. in Hongkong. D.
„Nnmidia“ von Hamburg nach West-Indien,
11. Nov. 2 Uhr Nm. in Antwerpen. D. „Parthia
11. Nov. in Rosario. D. „Pennsylvania“ von
Newyork nach Hamburg, 14. Nov. 5 Uhr Nm.
Dover passirt. D. „Sardinia“ von Hamburg nach
West-Indien, 13. Nov. 12 Uhr Mittags von Havre.
D. „Sarnia“ 12. Nov. in St. Thomas. D. „Sevilla
von Bahia nach Rotterdam u. Hamburg, 13. Nov.
12 Uhr Mittags Quessant Creach passirt. D,
„Sibiria“ 12. Nov. 3 Uhr Vm. in Hamburg. D.
„Sparta“ von Rio de Janeiro nach Hamburg u.
Copenhagen, 13. Nov. 1 Uhr Nm. Quessant Creach
passirt. D. „Valesla“ 11. Nov. 1 Uhr Nm. vor
Boston nach Hamburg.

Druck ono Bei;»« —» 8. 6d>. u «aD»to Uiien»-»-Buckidruck-r« in wietdadeu.
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